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2. Die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der
Amtshandlung für den Gebührenschuldner; hier muss die besondere Wer-
tigkeit im Einzelfall über den Verwaltungsaufwand hinaus berücksichtigt
werden und kommt insbesondere das Äquivalenzprinzip zum Ausdruck.

3. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenschuldners, wobei auch
hier dieser Bemessungsbestandteil in erster Linie dazu dient zu verhüten,
dass ein wirtschaftlich Schwacher eine bestimmte Verwaltungsleistung aus
diesem Grunde nicht erlangen könnte.

3. Zu Abs. 2:
Soweit Gebühren nach dem Wert des Gegenstandes berechnet werden können
und Gebührenordnungen im Interesse verbesserter und gleichmäßiger Ge-
bührenerhebung Wertgebühren festsetzen, ist für deren Berechnung der Wert
zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Es handelt
sich hier um Wertgebühren im Sinne von Art. 5 Abs. 4 KG; auf die Erläuterun-
gen hierzu wird verwiesen. Eine Gebührenbegrenzung ist hier, ebenso wenig
wie in Abs. 1, nicht vorgesehen, ergibt sich aber aus dem Wert selbst. Legt die
Sondervorschrift keine Höchstgebühr fest, so wird die Gebühr ohne eine sol-
che errechnet.

4. Zu Abs. 3:
Während die Ermächtigung in § 5 nur für den Verordnungsgeber Bedeutung
hat und festlegt, unter welchen Voraussetzungen in Gebührenordnungen
Pauschgebühren eingeführt werden können und wie dann die Pauschgebüh-
rensätze zu bemessen sind, wendet sich § 9 Abs. 3 an die Behörden, die im
Einzelfall auf Grund der erwähnten Gebührenvorschriften eine derartige
Pauschgebühr festzusetzen haben. Danach sind Pauschgebühren nur auf An-
trag, und zwar nur vor Fälligkeit der Gebühren nach § 17, eben im Voraus,
festzusetzen. Der Antrag ist von demjenigen zu stellen, der besondere gebüh-
renpflichtige Amtshandlungen in Anspruch nimmt oder Leistungen begehrt.
Die Behörde darf also Pauschgebühren nicht ohne entsprechende Ermächti-
gung nach § 5 und dann noch nicht ohne einen Antrag von sich aus festsetzen.

§ 10
Auslagen

(1) Soweit die Auslagen nicht bereits in die Gebühr einbezogen sind und die
Erstattung von Auslagen vorgesehen ist, die im Zusammenhang mit einer
Amtshandlung entstehen, werden vom Gebührenschuldner folgende Auslagen
erhoben:
1. Fernsprechgebühren im Fernverkehr, Telegrafen- und Fernschreibgebüh-

ren,
2. Aufwendungen für weitere Ausfertigungen, Abschriften und Auszüge, die

auf besonderen Antrag erteilt werden; für die Berechnung der Auslagen
gelten die Vorschriften der Nummer 9000 der Anlage 1 des Gerichtskosten-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung,

3. Aufwendungen für Übersetzungen, die auf besonderen Antrag gefertigt
werden,
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Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz). Ist die Auslagenerhebung in
der bundesrechtlichen Kostenvorschrift nicht im Einzelnen geregelt, so erge-
ben sich die Auslagen betragsmäßig aus § 10.

§ 10 VwKostG schließt auch die Anwendung von Art. 10 Abs. 3 KG aus, denn
die ergänzende Wirkung des § 10 VwKostG in allen Fällen bundesrechtlicher,
allgemeiner Auslagenerhebungsvorschriften ergibt sich ohne weiteres aus
dem Wortlaut von § 10 Satz 1 und aus der Subsidiarität des VwKostG zu den
betroffenen Bundesgesetzen und Gebührenordnungen.

Für den Auslagenumfang ergibt sich aus § 14 Abs. 2 VwKostG die Verpflich-
tung, gegenüber einem Kostenschuldner auf die Erhebung von Kosten dann
zu verzichten, wenn sie nur durch fehlerhafte Sachbearbeitung einer Behör-
de entstanden sind. Deshalb sind Auslagen nicht zu erheben, die bei richtiger
Behandlung nicht entstanden wären; insoweit gilt hier dasselbe wie nach
Art. 16 Abs. 5 KG. Auch dürfen Auslagen, die durch eine von Amts wegen
veranlasste Verlegung eines Termins oder Vertagung einer Verhandlung ent-
standen sind, nicht erhoben werden, weil es unbillig wäre, einen Kosten-
schuldner mit Auslagen zu belasten, die nicht durch seine Veranlassung ent-
standen sind. Insoweit gibt § 14 Abs. 2 VwKostG eine, gegenüber Art. 16
Abs. 5 KG weitergehende Vorschrift.

2. Zu Abs. 1 Nr. 1:

Anders als in Art. 10 Abs. 1 Nr. 2 KG werden Postentgelte überhaupt nicht er-
wähnt. Auch andere Zustellungsauslagen sind nicht erhebungsfähig, es sei
denn, die Zustellung könne durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen
(s. Nr. 4) oder – häufig der Fall – eine Gebührenordnung sieht die Erhebung
der Entgelte im Nachnahmeverfahren u. Ä. ausdrücklich vor.

3. Zu Abs. 1 Nr. 2:
Hier sind die Auslagen angesprochen, die in Art. 10 Abs. 2 KG als Schreibaus-
lagen geregelt sind. Der Umfang der Auslagenpflicht entspricht Art. 10 Abs. 2,
ihre Voraussetzung ist jedoch nach § 10 stets, dass ein Gebührenschuldner
(aufgrund einer AH) vorhanden sein muss, was Art. 10 Abs. 2 KG nicht ver-
langt. Auf die Erl. dort darf verwiesen werden. Der Wortlaut in § 10 Abs. 1
lässt eine lückenlose ausschließliche Regelung der Auslagen bei AH erkennen,
so dass Art. 10 KG nicht ergänzend anwendbar ist. Grundsätzlich spielt auch
hier die Art der abgegebenen Seite (Schreibwerk, Skizze usw.) und der Her-
stellung (Druck, Ablichtung, Durchschlag usw.) keine Rolle.

In Nr. 2 handelt es sich um eine dynamische Verweisung, welche auch jeweili-
ge Änderungen des GKG erfasst.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 10Auslagen
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Nr. 9000 der Anlage 1 (zu § 3 Abs. 2) des Gerichtskostengesetzes lautet wie folgt:

„Teil 9
Auslagen

Nr. Auslagentatbestand Höhe
Vorbemerkung 9:

(1) Auslagen, die durch eine für begründet befundene Beschwerde entstanden
sind, werden nicht erhoben, soweit das Beschwerdeverfahren gebührenfrei ist;
dies gilt jedoch nicht, soweit das Beschwerdegericht die Kosten dem Gegner des
Beschwerdeführers auferlegt hat.

(2) Sind Auslagen durch verschiedene Rechtssachen veranlasst, werden sie auf
die mehreren Rechtssachen angemessen verteilt.

9000

Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumen-
ten:

1. Ausfertigungen, Kopien und Ausdrucke bis zur Größe von
DIN A3, die
a) auf Antrag angefertigt oder auf Antrag per Telefax über-

mittelt worden sind oder
b) angefertigt worden sind, weil die Partei oder ein Betei-

ligter es unterlassen hat, die erforderliche Zahl von
Mehrfertigungen beizufügen; der Anfertigung steht es
gleich, wenn per Telefax übermittelte Mehrfertigungen
von der Empfangseinrichtung des Gerichts ausgedruckt
werden:
für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50 c

für jede weitere Seite 0,15 c

für die ersten 50 Seiten in Farbe je Seite 1,00 c

für jede weitere Seite in Farbe 0,30 c

2. Entgelte für die Herstellung und Überlassung der in Num-
mer 1 genannten Kopien oder Ausdrucke in einer Größe
von mehr als DIN A3

in
voller
Höhe

oder pauschal je Seite 3,00 c

oder pauschal je Seite in Farbe 6,00 c

3. Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien oder
deren Bereitstellung zum Abruf anstelle der in den Num-
mern 1 und 2 genannten Ausfertigungen, Kopien und Aus-
drucke:
je Datei 1,50 c

für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestellten
oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger über-
tragenen Dokumente insgesamt höchstens 5,00 c

Nr. 1 Verwaltungskostengesetz (des Bundes) – VwKostG
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Teil 9
Auslagen

Nr. Auslagentatbestand Höhe
(1) Die Höhe der Dokumentenpauschale nach Nummer 1 ist

in jedem Rechtszug und für jeden Kostenschuldner nach § 28
Abs. 1 GKG gesondert zu berechnen; Gesamtschuldner gelten
als ein Schuldner. Die Dokumentenpauschale ist auch im erstin-
stanzlichen Musterverfahren nach dem KapMuG gesondert zu
berechnen.

(2) Werden zum Zweck der Überlassung von elektronisch ge-
speicherten Dateien Dokumente zuvor auf Antrag von der Pa-
pierform in die elektronische Form übertragen, beträgt die Do-
kumentenpauschale nach Nummer 2 nicht weniger als die Do-
kumentenpauschale im Fall der Nummer 1 betragen würde.

(3) Frei von der Dokumentenpauschale sind für jede Partei,
jeden Beteiligten, jeden Beschuldigten und deren bevollmäch-
tigte Vertreter jeweils
1. eine vollständige Ausfertigung oder Kopie oder ein voll-

ständiger Ausdruck jeder gerichtlichen Entscheidung und
jedes vor Gericht abgeschlossenen Vergleichs,

2. eine Ausfertigung ohne Tatbestand und Entscheidungs-
gründe und

3. eine Kopie oder ein Ausdruck jeder Niederschrift über eine
Sitzung.

§ 191 a Abs. 1 Satz 2 GVG bleibt unberührt.“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Im Unterschied zu Art. 10 Abs. 2 KG, in dem auch ohne Amtshandlung (Art. 1
Abs. 1 KG) die Schreibauslagenpflicht begründet ist, bezieht sich § 10 Abs. 1
Nr. 2 ausschließlich auf die Fälle, in denen im Zusammenhang mit einer AH
Auslagen bestimmt sind und ein Gebührenschuldner (wenn auch ggf. beson-
ders freigestellt) vorhanden ist. Die Erteilung von zusätzlichen Abschriften,
Anfertigungen außerhalb des Zusammenhangs mit einer Amtshandlung im
Sinne des § 1 Abs. 1 VwKostG ist also, falls die Sondervorschrift der Kosten-
grundlage nichts anderes besagt, nicht schreibauslagenpflichtig nach
VwKostG. Als Ausschlussklausel ist das jedoch (s. § 10 Satz 1) nicht zu verste-
hen; Art. 10 Abs. 2 KG und T-Nr. 1.III.0 KVz treten also hier ergänzend für
eine allgemeine Leistung einer zusätzlichen Ausfertigung oder Abschrift usw.
ein; das ergibt sich auch aus dem hier angesprochenen verfahrensmäßigen
Vorgang (s. Erl. 1 und 3 a zu § 1 VwKostG).

Die Verweisung in Nr. 2 ist dynamisch, erfasst also auch Änderungen des GKG.

4. Zu Abs. 1 Nr. 3:
Diese Auslagen sind in Art. 10 KG nicht besonders erwähnt. Neben Nr. 3 trifft
Nr. 2 nicht mehr zu, wenn die Übersetzung einfach abgegeben wird. Werden

§ 10Auslagen
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